
{luchterh_neu}Erbrecht/2010/ErbR-2010-02/H-2010-02_Redaktion.3d

Editorial
Gerichtliches Mediations-
verfahren oder doch lieber
G�teverhandlung?

Hoch erfreut war ich dar�ber, dass
uns ein bayerisches Landgericht
die Offerte machte, eine brisante
erbrechtliche Angelegenheit im

Rahmen eines gerichtlichen Mediationsverfahrens kl�ren
zu lassen. Die Gegenseite war gleichfalls damit einverstan-
den, so dass wir uns zu einem gemeinsamen Termin in einem
durchaus freundlich gestalteten Raum des Landgerichts bei
Apfelschorle, Mineralwasser und Kaffee einfinden konnten.

Nach einer kurzen Einf�hrung der Mediationsrichterin
und einem Hinweis auf ihre Verschwiegenheitspflicht im
Hinblick auf ein eventuell folgendes ordentliches Gerichts-
verfahren, wurde folgender Handlungsablauf erl�utert:

1. Vorbereitung, Einf�hrung, Auftragserteilung

2. Informations- und Themensammlung
3. Bed�rfnis- und Interessenkl�rung

4. Kreative Ideensuche und Bildung von Optionen
5. Bewertung und Auswahl der Optionen
6. Abschluss einer Vereinbarung als Dokumentation des Er-

gebnisses

Das Verfahren lief im weiteren wie folgt ab:

Im Rahmen der Punkte 1 und 2 kam es zu einer Eskalation
der beteiligten Geschwister. Es wurden sich gegenseitig die
�blichen Fehlverhaltensweisen vorgeworfen. Deeskalierend
und als �bergang zur Bed�rfnis- und Interessenkl�rung wur-
den die beiden Parteien sodann in getrennten R�umlichkei-
ten untergebracht und zun�chst ein 20-min�tiges Einzel-
gespr�ch mit dem Beklagten gef�hrt. Seine Bed�rfnisse und
Interessen wurden sodann durch die Richterin der Kl�gerin
�bermittelt und im Einzelgespr�ch deren eigene Bed�rfnisse
und Interessen abgekl�rt. Besonders wichtig war f�r die Kl�-
gerin dabei, dass sie sich ihre eher unjuristischen Probleme
von der Seele reden konnte. Danach wurden in einem Ge-
spr�ch mit dem anwaltlichen Vertreter der Kl�gerin die tak-
tischen Vorteile erçrtert, wenn man auf den Vorschlag des
Beklagten eingeht. Auch die allgemeine Beweis- und Darle-
gungsproblematik der Kl�gerin wurde mit der Mediations-
richterin erçrtert. Sodann wurde der Mediationsrichterin zu
deren Freude mitgeteilt, dass man auf die Bed�rfnisse und
Interessen des Beklagten voll und ganz eingehen kçnne.

Also entfernte sich die Mediationsrichterin erneut, um ein
Einzelgespr�ch mit dem Beklagten zu f�hren. Nach einer
halben Stunde erschien dann die Mediationsrichterin wieder
zu einem Einzelgespr�ch mit der Kl�gerseite und musste zu
ihrem Besch�men mitteilen, dass sie die Bed�rfnisse und In-
teressenlage des Beklagten wohl doch nicht so ganz richtig

wiedergegeben habe. Es h�tte da ein Informationsversehen
gegeben und es sei doch noch eine finanzielle Angelegenheit
zu kl�ren. Die kreative Ideensuche und die Bildung von Op-
tionen gestaltete sich nunmehr dahingehend, dass der finan-
ziell abgewandelte Gegenvorschlag der Kl�gerin erneut
durch die Mediationsrichterin mit dem Beklagten in einem
Einzelgespr�ch besprochen wurde. Nachdem erneut die Inte-
ressenlage des Beklagten intensiv abgekl�rt war, kam ein
Vorschlag bez�glich derselben in einer gegen�ber seiner Ur-
sprungsvorstellung abgemilderten Form zur�ck an die Kl�ge-
rin. Im Rahmen der kreativen Ideensuche und Bildung von
Optionen hatte man sich letztlich nach deren Bewertung
und Auswahl der vorgetragenen Optionen dahingehend ent-
schieden, sich finanziell zu einigen. In der Mitte. Ein Schelm,
wer bçses dabei denkt, dass im Rahmen einer G�teverhand-
lung vor einem ordentlichen Gericht wohl auch der selbe
Vergleichsvorschlag unterbreitet worden w�re. So kam es
dann erfreulicherweise zu Punkt 6 und dem Abschluss einer
Vereinbarung als Dokumentation des Ergebnisses.

Kurze Zeit sp�ter nahm ich in Baden-W�rttemberg an einer
G�teverhandlung vor einem ordentlichen Gericht teil. Der
vorsitzende Richter war �ußerst gut auf die umfangreiche
Sach- und Rechtslage vorbereitet, erçrterte das F�r und Wi-
der sowohl der Argumentation des Kl�gers als auch des Be-
klagten und gab eine Stellungnahme zu seiner vorl�ufigen
Rechtsauffassung ab. Beide Parteien bekamen die ausf�hr-
liche Gelegenheit, die Problematik aus ihrem Mund einmal
darzustellen. Nachdem der Richter beiden Parteien Gehçr
gegeben hatte, gab er jeder der Parteien zu verstehen, dass
er zwar vollstes Verst�ndnis f�r die jeweilige Sicht der Dinge
habe, dies aber seine rechtlichen Ausf�hrungen nicht beein-
flussen kçnne. Vielmehr w�rde er nunmehr einen Vergleich
vorschlagen, der sich, wenn er nicht von den Parteien ange-
nommen werden w�rde, letztlich auch dann in seinem Urteil
so wiederfinden wird.

Die Parteien schlossen den Vergleich, und noch viel mehr:
Sie bedankten sich bei dem Richter f�r seine richtigstellen-
den Worte und f�r das Verst�ndnis, das er f�r beide Ge-
schwister gezeigt habe. Nun kçnne man wieder miteinander
auskommen. Die Geschwister fielen sich noch im Gerichts-
saal in die Arme.

Sie fragen nach dem Unterschied der Verfahren?

Die G�teverhandlung dauerte 45 Minuten, das Mediations-
verfahren 4 Stunden.

Jan Bittler

Rechtsanwalt, Fachanwalt f�r Erbrecht
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